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Räumliche und inhaltliche Beschreibungen mit konkreten Schutzweckbe-

stimmungen der einzelnen Landschaftsschutzgebiete  

 

1. Heubachniederung/Weißes Venn/Lavesumer Bruch 

 

Die Ausweisung dieses Bereiches als Landschaftsschutzgebiet ist notwendig, 

um die vorhandenen positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, für 

die Eigenart und kulturhistorische Bedeutung und die Erholungsbedeutung zu 

erhalten. 

Charakteristisch ist die Heubachniederung, geprägt von Heubach und Lo-

henbach, dem Torfvenn mit seinen Mooren, Heiden und eingestreuten Grün-

landbereichen, Ackerflächen und großflächigen Waldgebieten. Der Raum ist 

ein großes Rückzugsgebiet mit zahlreichen Einzelbiotopen, der eine hervorra-

gende überregionale Bedeutung für den Artenschutz, insbesondere aus orni-

thologischer Sicht, besitzt. Der fast geschlossene Waldkomplex erfüllt neben 

seinen Aufgaben für Wasser-, Klima- und Immissionsschutz wichtige Puffer- und 

Ergänzungsfunktionen. Die zentral gelegenen „Teiche in der Heubachniede-

rung“ sind als FFH- und Vogelschutzgebiet besonders geschützt. 

Da der überwiegende Teil des Gebietes durch ein Betretungsverbot des Trup-

penübungsplatzes „Weißes Venn-Geisheide“ gesperrt ist, sind nur die Randbe-

reiche dieses Landschaftsraumes für die Erholung zugänglich. Für diesen Trup-

penübungsplatz ist eine Ausweisung als Naturschutzgebiet vorgesehen. 

 

2. Baggerseen Sythen/Hausdülmen/Schmaloer Heide 

 

Die Ausweisung dieses Bereiches als Landschaftsschutzgebiet dient dazu, die 

vorhandenen positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, den be-

sonderen Lebensraum, die kulturhistorische Bedeutung und ihre Erholungseig-

nung zu erhalten. 

Die dortigen Baggerseen sind durch den Abbau hochwertiger Quarzsande 

entstanden und haben landschaftsbildprägende Wirkungen für diesen Raum. 

Diese Seen sind typische Grundwasserseen, die auch als Grundwasserfenster 

bezeichnet werden. Ihre limnologischen Lebensräume und eigenen Biozöno-

sen leisten einen hohen Beitrag als ökologische Trittsteine für den Artenschutz. 

Sie sind umgeben von großflächigen Wäldern, die neben Grundwasserschutz-

funktionen auch Sicht-, Immissions- und ebenso Artenschutzfunktionen wahr-

nehmen. 

Im Südosten dieses Raumes trifft man noch Reste von Moor- und Feuchthei-

den, Dünen mit Wacholdern und weitere zahlreiche Einzelbiotope neben na-

turnahen aber auch monostrukturierten Waldbeständen an. Der Wechsel von 

Wäldern, größeren Gewässern mit ihren unterschiedlich entwickelten Uferzo-

nen, und von eingestreuten landwirtschaftlichen Nutzflächen prägt dieses 

vielgestaltige Landschaftsbild. Durchzogen von Hecken, Waldrändern, Baum-

reihen und weiteren linienhaften Elementen wirkt dieser Landschaftsraum be-

sonders auf die Erholungssuchenden aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Der 

Dülmener See und Silbersee II sind Schwerpunkt für die wassergebundene Er-

holung mit überregionaler Bedeutung. Daher lastet ein enormer Erholungs-

druck auf diesem Gebiet. 
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3. Rhader Höfe  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt, um die bestehenden po-

sitiven Funktionen des Landschaftsraumes auf die Natur und die Erholungseig-

nung zu sichern. 

Das Schutzgebiet besteht aus großen zusammenhängenden Kiefernforsten 

auf Dünen, aus Feldfluren am Wellbruchbach und dem Rhader Bach. Charak-

teristisch ist der große Waldbereich der Großen Heide mit kleinflächigen Tro-

ckenrasen und Callunaheiden sowie naturnahe Eichen-Birkenwälder mit gut 

entwickelten ausgedehnten Waldrändern. Dazu kommen feuchte Grünland-

komplexe im Auenbereich des Kalten Baches und Erlenbruchwälder mit Nie-

dermoorcharakter, die für die Biotop-, Klima-, Immissions- und Grundwasser-

schutzfunktionen bestimmend sind. 

Alte Hofwäldchen mit wertvollen Althölzern, der Wellbruchbachaue im Nor-

den und der Niederung des Rhader Baches im Westen zeichnen die ökologi-

sche Wertigkeit aus und machen dieses Schutzgebiet zu einem wertvollen 

Landschaftsraum. Darüber hinaus ist aufgrund der zahlreichen vorhandenen 

Rad- und Wanderwege der Erholungswert der offenen Bereiche der Großen 

Heiden als sehr hoch einzustufen. 

 

4. Wessendorfer Elven/Wessendorfer Heiden 

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet dient der Sicherung der vorhan-

denen positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, des Landschafts-

charakters und kulturhistorischen Bedeutung und ihrer Erholungspotenziale. 

Das Gebiet befindet sich im Einzugsbereich des Naturschutzgebietes „Wien-

bach“ mit Kalter Bach, Lembecker Wiesenbach und Midlicher Mühlenbach 

sowie deren Zuflüsse wie Östlicher Talgraben, Zitterbach und Moorbecke. 

Große geschlossene Wälder und ausgedehnte Feldfluren im Wechsel mit ein-

gestreuten feuchten Grünlandflächen sind kennzeichnend. Sie dienen der 

Grundwasseranreicherung und dem Klimaausgleich und haben Immissions-

schutzfunktionen. 

Die Wälder weisen eine hohe Strukturvielfalt auf. Ihre Altholzbestände haben 

artenreiche Strauch- und Krautschichten entwickelt. Sie umschließen ein Hei-

demoor und die feuchten bis nassen Grünlandflächen des Naturschutzgebie-

tes „Wessendorfer Elven“. Wechselnde Strukturen wie ausgedehnte Waldrän-

der, Feldgehölze, Hecken, Einzelbäume und Baumreihen, Altholzinseln sowie 

der Kalter Bach mit seiner naturnahen, aber tief eingeschnittenen Aue unter-

streichen die Schutzwürdigkeit des Gebietes und sind Ausdruck der land-

schaftsbildprägenden Vielfalt, die von Erholungssuchenden geschätzt und 

gewürdigt wird. Die gute Erschließung unterstützt diese Nutzungsmöglichkeit 

und macht den Landschaftsraum erlebbar. 
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5. Westlicher Rand der Hohen Mark  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für Natur und Landschaft sowie ihren Landschaftscharakter 

und deren Erholungspotenziale sichern. 

Der Bereich gehört zum Übergang der Lembecker Sandplatten, Bestandteil 

des Zentralhügellandes der Hohen Mark, und zeichnet sich durch landwirt-

schaftliche Nutzflächen und großflächige Wälder aus, die aus Laub-, Nadel- 

und Mischwäldern bestehen. Der Midlicher Mühlenbach, selbst ein Teil des 

Naturschutzgebietes „Bachsystem des Wienbaches“, grenzt an das Land-

schaftsschutzgebiet im Westen an, im Osten erstreckt sich der Naturpark Hohe 

Mark. Die hohe ökologische Vielfalt ergibt sich aus dem Wechselspiel zwi-

schen geschlossenen Waldgebieten und Offenlandbereichen mit seinen zahl-

reichen Einzelstrukturen, zu denen Wallhecken, Feldgehölze unterschiedlicher 

Ausprägung und Baumreihen gehören. Ausgedehnte Waldränder sowie Ein-

zelgehöfte und Weiler mit ihren wertvollen Altgehölzen, Obstwiesen und an-

grenzenden Hofweiden geben weitere optische Reize im Landschaftsbild. 

Aufgrund der morphologischen Eigenschaften ist der Raum von flach bis stark 

wellig mit seichten Übergängen zu den Auen äußerst reizvoll und vielgestaltig 

ausgeprägt. Seine Erholungsfunktion in Anlehnung an das große Erholungsge-

biet Hohe Mark ist unverkennbar. 

 

6. Hügelland Hohe Mark  

 

Das Landschaftsschutzgebiet wird ausgewiesen, um die vorhandenen positi-

ven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, ihren Landschaftscharakter 

und deren Erholungspotenziale zu sichern. 

Die großflächigen, geschlossenen Waldgebiete auf den Hügelketten der Dü-

nen aus Decksand haben Schutzfunktionen für das Grundwasser, Klima und 

das Landschaftsbild. Sie übernehmen Immissionsschutz- und Refugial- und Re-

generationsfunktionen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Charakteristisch 

für die Schutzwürdigkeit sind Feldfluren mit naturnahen Landschaftsstrukturen 

und ihre floristischen und vegetationskundlich bedeutsamen Lebensräumen. 

Dazu gehören Laub-, Nadel- und Mischwaldbereiche, wertvolle Altgehölze, 

landschaftsprägende Einzelbäume, Dillen mit Bruchwald, offene Wasserflä-

chen, Feuchtbereiche, Magerwiesen mit seltener Flora. Quelltöpfe und            

-wiesen, Bachauen mit ständiger oder temporärer Wasserführung, Trocken-

hänge, Wiesentäler und alte Markengrenzwälle mit einer Vielzahl von Wald-

säumen oder Wallhecken mit altem Baumbestand. Dies ist insbesondere in 

den bestandbildenden Feldfluren um Holtwick und Lavesum ausgeprägt, be-

stehend aus einem engen Wechsel von Grünland, Acker, Hecken, Feldgehöl-

zen, kleinen Waldparzellen, Baumreihen, eingestreuten Blößen und Lichtun-

gen, die das Landschaftsbild bereichern. Dadurch erhält der Landschafts-

raum eine herausragende ökologische Wertigkeit. 
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Der ausgewogene Wechsel des Reliefs trägt zu Kuppenlagen und Talein-

schnitten von Kerb- und Trockentälern mit Hohlwegen und Geländekanten 

bei, in die die alten Hoflagen harmonisch integriert sind. Aufgrund dieses Na-

turpotenzials und der vielfältigen Landschaftsstrukturen beisitzt dieses Land-

schaftsschutzgebiet lokale bis überregionale Bedeutung für die Erholung. 

 

7. Uphuser und Sythener Mark  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, den Landschaftscharakter und 

die kulturhistorische Bedeutung sowie ihre Erholungspotenziale sichern. 

Westlich der Ortslage Sythen erstrecken sich großflächige Wälder. Im Süden 

und Osten schließen offene Feldfluren an. 

Die reich strukturierten Wälder der Uphuser und Sythener Mark haben viele 

Schutzfunktionen und weisen einen großen Anteil an naturnahen Gehölzbe-

ständen auf, innerhalb derer sich Reste von Heidegesellschaften und Feucht-

wiesen erhalten haben, die naturschutzwürdig sind. Der geschlossene Laub-

waldbestand des Frettholzes  mit seinen Altgehölzen und Wallhecken ist eng 

mit den angrenzenden Offenlandbereichen verzahnt. 

Dies wird durch eine Vielfalt von natürlichen Landschaftselementen wie Feld-

gehölzen, Wallhecken, alten Baumreihen, Bachläufen, Quellmulden und Hof-

kämpen bedingt, wodurch ein hoher Wert für Natur und Landschaft begrün-

det ist. 

 

8. Der Linnert  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet ist notwendig, um die vorhande-

nen positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft sowie ihren Land-

schaftscharakter und deren Erholungspotenziale zu sichern. 

Dieses Landschaftsschutzgebiet besteht aus großräumigen Wäldern, Niede-

rungs- und Feuchtflächen, die von Bachläufen durchzogen sind. Der Mühlen-

bach und der Sandbach mit seiner Umflut und der Mühlenteich sind ökolo-

gisch wertvolle Gewässer, die den besonderen Wert dieses Raumes deutlich 

machen. Strukturbildend sind die ausgeprägten Bachauen mit ihren naturna-

hen Uferzonen, Feuchtbiotopen (Feuchtwiesen und Ruderalfluren). Die Wäl-

der des Linnert sind teilweise naturbelassen und weisen stellenweise Bruch-

waldcharakter auf. Der sich ursprünglich nördlich anschließende Feuchtwie-

senkomplex der Rietwiesen wurde durch Umwandlung reduziert. Aber insge-

samt hat dieses Schutzgebiet bedeutende Refugialfunktionen für seltene Tier- 

und Pflanzenarten, die sich in den von Natur aus vorkommenden und in den 

neu angelegten Kleinstlebensräumen angesiedelt haben. 
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Der Wechsel zwischen Wald, Niederungs- und Feuchtflächen sowie Brachflä-

chen, in die Bachtäler mit ihren Terrassenkanten und Ufern eingebettet sind, 

machen den besonderen Reiz in diesem Landschaftsraum aus. Obwohl in der 

Nähe am Halterner Stausee ein Erholungsschwerpunkt existiert, wird nur der 

Unterlauf des Mühlenbaches dieser Intensivzone zugeordnet. Weitere Berei-

che des Linnert dienen hauptsächlich der ruhigen und stillen Erholung, um 

sensible Lebensräume von einer intensiven Erholungsnutzung künftig freihalten 

zu können. 

 

9. Stadtforst Haltern/Borkenberge  

 

Die Ausweisung des Bereiches als Landschaftsschutzgebiet ist erforderlich, um 

die bestehenden positiven Funktionen des Landschaftsraumes für den Natur-

haushalt, das Landschaftsbild und die Erholung zu sichern. 

Der großräumige Waldkomplex der Borkenberge mit seinen Grundwasser-, 

Klima- und Immissionsschutzfunktionen bilden den Kernbereich dieses Land-

schaftsschutzgebietes. Insbesondere ökologisch besonders wertvolle Klein-

strukturen wie Hochmoorreste, naturnahe Waldbestände, eingestreute Feld-

fluren mit Gehölzinseln, Hecken und Baumreihen verdeutlichen die Schutz-

würdigkeit dieses Gebietes. 

Die ausgedehnten Waldbereiche stehen auf einem bewegten Relief von 

Sanddünen und lassen hin und wieder wechselvolle Eindrücke zwischen Hü-

gelland und Talauen entstehen. Zahlreiche Erhebungen, von denen eine gute 

Fernsicht möglich ist, wie ein Blick auf den Halterner Stausee und der Mühlen-

bachaue, unterstreichen die Vielfalt und die Erholungsbedeutung dieses Ge-

bietes. Östlich der L 652 ist es verboten, den Truppenübungsplatz „Borkenber-

ge“ zu betreten. 

 

10. Barkeler und Emmelkämper Mark  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, ihren Landschaftscharakter und 

deren Erholungspotenziale sichern. 

Ausgedehnte Kiefernwaldbestände, die sich auf Schermbecker Gebiet fort-

setzen, und eingestreute Eichen-Birken-Bestände bestimmen den größten Teil 

dieses Schutzgebietes. Neben Grundwasser-, Immissions- und Sichtschutzfunk-

tionen sind Pufferfunktionen für das angrenzende Naturschutzgebiet „Witte 

Berge und Deutener Moore“ von außerordentlicher Bedeutung. Dies wird in 

Zukunft auch für das Naturschutzgebiet „ Wälder und Heiden in der Emmel-

kämper Mark“ gelten. 

Östlich sind offene Flächen mit eingesprenkelten Trockenrasen und vegetati-

onskundlich bedeutsamen Biotopen sowie zahlreichen Waldinnenrand- und   

-übergangsbereiche zu Offenlandbereichen hin charakteristisch für die 

Schützwürdigkeit dieses Raumes. Vorhandene Abgrabungsflächen erhöhen 

den landschaftlichen Reiz und die Biotopvielfalt. 
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Die angrenzenden Acker- und Grünlandflächen weisen eine natürliche Viel-

falt von Landschaftselementen auf. Besonders nach Dorsten hin nimmt der 

Anteil von Grünland, Feldgehölzen, Hecken und Baumreihen deutlich zu und 

damit auch die enge Verzahnung zwischen Wäldern und Feldfluren. Aufgrund 

seiner Ausstattung und räumlichen Lage ist dieses Landschaftsschutzgebiet 

besonders für die extensive Erholung an sich bzw. als   klassisches Naherho-

lungsgebiet für die Dorstener Bevölkerung geeignet.  

 

11. Lembecker Hagen  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet dient dazu, die vorhandenen 

positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, ihren Landschaftscha-

rakter und die bestehenden Erholungspotenziale zu sichern und zu entwickeln. 

Großflächige zusammenhängende Waldgebiete mit weiträumig wirksamen 

Grundwasser-, Klima- und Immissionsschutzfunktionen sind wertvolle Refugien 

für seltene Tier- und Pflanzenarten. Lokal bestehende Ackerlagen mit natürli-

chen Landschaftselementen unterstreichen die hohe Wertigkeit dieses 

Schutzgebietes. Die Waldbestände bestehen aus Kiefern-, Buchen- und Ei-

chenwälder im Wechsel, die einen hohen Altholzanteil und eine Vielfalt an 

gut entwickelten Vegetationsbeständen aufweisen. Diese kulturhistorisch be-

deutsame Prägung des Raumes kommt insbesondere Höhlenbrütern und 

Greifvögel zugute.  

Zu dem charakteristischen Raumgefüge gehören weiterhin lokal ausgeprägte 

moorige Senken, der Wienbach als Naturschutzgebiet und FFH Schutzgebiet  

mit seinen Erlenbruchwälder und gefährdeten Pflanzengesellschaften auf 

Niedermoorböden, die Wasserflächen des Lembecker Schlosses und der 

Wienbecker Mühle.  

Wegen seiner vielschichtigen Landschaft und seinen Sehenswürdigkeiten von 

überregionaler Bedeutung hat sich dieses Landschaftsschutzgebiet zu einem 

intensiv genutzten Erholungsraum entwickelt. Zu den Schwerpunkten zählen 

das Schloss Lembeck und die mit Wanderwegen der Landschaft gut ausge-

stattete Kippheide. Das Erholungspotenzial wird vom Kleinmosaik aus Feldge-

hölzen, Hecken, Baumreihen, Saumbereichen und kleinen Wäldchen unter-

stützt. 

 

12. Gerlicher Heide  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, den entsprechenden Landschaft-

scharakter und Erholungspotenziale sichern. 

Die vorhandenen Nutzungsstrukturen und reiche landschaftliche Ausstattung 

mit hohem Waldanteil bestimmen das abwechslungsreiche Landschaftsbild. 

Die Waldbestände auf Flugdecksanddünen mit unterschiedlichen Alterspha-

sen weisen vielfältige Grundwasser-, Sicht- und Immissionsschutzfunktionen 

auf.  

 

 



7 

 

Zu den ökologisch besonders wertvollen Bereichen zählen feuchte oder tro-

ckene Heidestandorte auf Dünenflächen, die sich mit Erlebrüchen oder Tro-

ckenrasen kleinräumig im Landschaftsschutzgebiet abwechseln. Die Steilufer, 

feuchte Senken und die naturnahen Gewässerstrukturen des Ham- und Wien-

baches bilden mit ihrem Bestand an seltenen Tier- und Pflanzenarten die Vo-

raussetzung für die Schutzwürdigkeit des Gebietes. 

Für die Erholungsbedeutung sind ein Mosaik von Wäldern und Feldfluren, zahl-

reiche Feldgehölze und linienhafte Landschaftselemente wie Hecken, Wege 

begleitende Gehölze, Baumreihen und markante Geländekanten maßge-

bend. Der Bereich des Munitionsdepots in der Gerlicher Heide ist eine militäri-

sche Liegenschaft, die für die Allgemeinheit keinen Zugang hat. Daher wurde 

dieser aus der Gebietskulisse herausgenommen. 

 

13. Dimke  

 

Die Ausweisung des Bereiches als Landschaftsschutzgebiet ist notwendig, um 

die bestehenden positiven Funktionen des Landschaftsraumes für den Natur-

haushalt, das Landschaftsbild und die Erholung zu sichern. 

Es handelt sich um überwiegend landwirtschaftliche Freiräume mit wenigen 

gliedernden und belebenden Gehölzen in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

städtischen Bebauung. Im Westen und Nordwesten grenzt die Bebauung von 

Wulfen-Barkenberg an. Im Südosten befand sich die ehemalige Schachtan-

lage Wulfen I/II. Dennoch hat dieser Freiraum wichtige Trenn- und Ausgleichs-

funktionen wahrzunehmen. Grundwasserneubildung, Klimaaus-gleich und 

Sichtschutz sind vorrangige Schutzfunktionen. Zu den Rückzugsräumen gehö-

ren die Reste der Grünlandflächen entlang des Gecksbaches und seiner Um-

flut sowie die zahlreichen Gräben, Gebüsch- und Baumreihen, Feldgehölze, 

hofnahe Altholzinseln und Waldflecken. 

Der Gecksbach hat nördlich der B 58 noch eine flach ausgeformte Aue, die 

teils noch kleine Geländekanten und Grünlandnutzung mit vielen linienhaften 

Strukturelementen, Gehölzen und eingegrünten Hoflagen aufweist. Sie vermit-

telt noch ein harmonisches Landschaftsbild, das für die Naherholung außer-

ordentliche Bedeutung hat. Südlich der B 58 ist der Verlauf des Gecksbaches 

aufgrund von Bergsenkungen umgelegt worden. 

 

14. Große Heide/Wulfener Heide/Lange Heide  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, den Landschaftscharakter und 

die kulturhistorische Bedeutung einschließlich ihrer Erholungspotenziale si-

chern. 

In diesem großen Landschaftsraum sind wechselnde Nutzungen zwischen 

Land- und Forstwirtschaft typisch. Zu den klassischen Landschaftsstrukturen 

zählen Gehölze, Einzelbäume, Grünländereien und großflächige Waldkom-

plexe. Vielfältige Landschaftsfunktionen werden wahrgenommen: Grundwas-

serneubildung, Klimaausgleich, Sicht- und Immissionsschutz, Arten- und Bio-

topschutz.  
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Der Landschaftsraum hat eine besondere Bedeutung als Rückzugs- und Refu-

gialraum durch seine Wälder, naturnahe Feldgehölze, feuchte Grünlandstan-

dorte, Heidereste, Gräben und Bachläufe mit Ufervegetation, Hecken, Wall-

hecken und Gebüschgruppen erhalten, der für seltene und gefährdete Arten 

wertvoll ist. 

Das vorhandene Nutzungsmosaik mit den Kleinstrukturen, den ausgedehnten 

Wäldern und niederungstypischen Grünlandflächen ist landschafts-

bildprägend. Große Flächen des Hervester Bruches und der Gerlicher Heide 

haben sich aufgrund bergbaulicher Nutzung zu ornithologisch wertvollen 

Feuchtgebieten entwickelt. Dort wurde die ursprüngliche landwirtschaftliche 

Nutzung aufgegeben. Durch Feldgehölze und andere linienhafte Strukturen 

sowie offene Wasserflächen mit geschützten Biotopen hat sich ein Land-

schaftsraum mit einem hohen Erlebniswert entwickelt, der für die ruhige orts-

nahe und regionale Erholung sehr bedeutsam ist. 

 

15. Strocker Flachwellen und Eppendorfer Flachwellen  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet dient dazu, die vorhandenen 

positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, den Landschaftscharak-

ter, seine kulturhistorische Bedeutung und das bestehende Erholungspotenzial 

sichern. 

Die bewegte Topographie, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen auf 

Flugdecksanden und Geschiebelehmen sind für diesen Landschaftsraum 

charakteristisch. Die Nadel-, Laub- und Mischwaldbestände aus naturnahen 

Beständen mit Buchen und Eichen sowie Wallhecken mit ihren typischen 

Säumen nehmen Schutz- und Rückzugsfunktionen wahr. Durch die vielfältige 

Ausstattung des Landschaftsbereiches mit einem hohen Grünlandanteil, zahl-

reichen naturnahen Landschaftselementen und Restwaldparzellen, zu denen 

Baumreihen, Hecken, Feldgehölze, naturnahe Landschaftselemente, Hofstel-

len und Weiler mit Altholzbeständen, Obstwiesen und Weiden gehören, sind 

vielfältige Wechselbeziehungen im Naturhaushalt gesichert und belegen die 

hohe ökologische Wertigkeit des Raumes. 

Durch die bewegte Morphologie von fast eben bis stark wellig ergeben sich 

reizvolle Landschaftseindrücke für den stillen Betrachter. Daher gehört gerade 

dieser Raum mit zu den landschaftlichen Schwerpunkten des überregional 

bedeutenden Erholungsgebietes des Naturparkes Hohe Mark und ist daher 

mit zahlreichen Wander-, Rad- und Reitwegen ausgestattet. 

 

16. Lippramsdorfer Flachwellen und Niederungen 

 

Der Bereich wird als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, um die vorhan-

denen positiven Schutzfunktionen für Natur und Landschaft, den Landschaft-

scharakter und die kulturhistorische Bedeutung sowie ihre Erholungspotenziale 

zu erhalten. 
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Das Gebiet von der Lippeniederung bis zum Hügelland Hohe Mark wird über-

wiegend landwirtschaftlich genutzt und durch Siedlungsstrukturen geprägt. 

Auf den flachwelligen, meist lehmigen Flugdecksanden im Norden ist Acker-

bau gut möglich, im Nordwesten auf Podsolböden stocken Kiefernforste bis 

zur Lippeaue, in der noch Grünlandflächen dominieren. Der Raum sorgt für 

klimatischen Ausgleich, Grundwasserneubildung und filtert Schadstoffe aus 

der Luft. Aber auch Flora und Fauna bietet dieses Gebiet hohe Biotoppoten-

ziale. Der durch Bergsenkungen stark vernässte Friterbruch ist für den Arten-

schutz von hoher Bedeutung. 

Zwischen Sandstraße und Dorstener Straße hat sich aufgrund von Bergsen-

kungen ein neuer Feuchtbiotopkomplex für Flora und Fauna entwickelt. Dort 

sind niederungstypische Grünlandflächen mit Feuchtwiesenstrukturen, Bach-

läufen, Röhrichten, Ufergehölzen, zahlreichen Feldgehölzen, Bauernwäld-

chen, Hecken-, Baum- und Gebüschreihen entstanden. 

Grundsätzlich hat dieses Landschaftsschutzgebiet ein gutes Erholungspotenzi-

al, da es zu den Erholungsgebieten des Halterner Stausees zählt und die orts-

nahe Erholungsnutzung aufgrund seiner guten Wegeerschließung unterstützt. 

 

17. Stauseen Haltern 

 

Das Landschaftsschutzgebiet wird ausgewiesen, um die vorhandenen positi-

ven Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Landschaftscha-

rakter sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale zu sichern. 

Die Wasserflächen des Halterner und Hullerner Stausees sowie die des Spei-

cherbeckens mit Filteranlagen als Trinkwasserspeicher weisen wertvolle was-

sergebundene Lebensräume (Nahrungs- und Brutbiotope) für zahlreiche Tier- 

und Pflanzenarten auf. Auch die Stever als naturnahes Fließgewässer trägt 

hierzu bei. 

Hier überwiegen wertvolle Rückzugsbereiche mit einer hohen Vielfalt an 

Pflanzengesellschaften sensibler Arten. Die Auenbereiche der Stever mit ihren 

Altarmen, Terrassenkanten und Steilufern als Brutbiotope bestimmen die hohe 

ökologische Wertigkeit und hervorragenden Eigenschaften dieses Gebietes. 

Als ökologisch wertvoll sind die geschlossenen Waldbestände mit Altgehölzen, 

Bruch- und Auenwaldresten anzusehen. 

Daneben ist der Stauseebereich des Halterner Stausees ein Freizeit- und Erho-

lungsschwerpunkt von überregionaler Bedeutung. Seine Attraktivität und ho-

he Infrastrukturausstattung trägt in Spitzenzeiten dazu bei, dass der Raum 

übernutzt und stark belastet wird.  

In den östlichen Bereichen des Landschaftsschutzgebietes sind Pufferzonen 

vorhanden, die weniger stark durch Erholungssuchende beansprucht werden. 

Das Betriebsgelände der Gelsenwasser AG im Südwesten des Schutzgebietes 

ist nicht zugänglich und bildet daher zusätzlich einen guten Puffer zum Natur-

schutzgebiet „Lippeaue“. 
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18. Westruper Heide/Strübings Heide 

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet ist notwendig, um die vorhande-

nen positiven Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Land-

schaftscharakter sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale zu erhal-

ten. 

Auf geomorphologisch ausgeprägten Flugdecksanddünen der Lippenieder-

terrasse stocken großräumige Waldkomplexe mit klimatischen Funktionen, 

Grundwasser-, Sicht- und Immissionsschutzfunktionen. Darüber hinaus sind die-

se Bereiche Puffer- und Entwicklungszonen für die Naturschutzgebiete „West-

ruper Heide“ und „Wacholderdüne Sebbelheide“. Südwestlich der Ortslage 

Hullern gibt es landwirtschaftliche Nutzflächen, die mit der waldreichen Um-

gebung eng verzahnt sind und mit ihren Rand- und Saumbiotopen eine be-

sondere Rolle für das Landschaftsbild übernehmen, zu dem die unterschied-

lich strukturierten Wälder, die Topographie und der Wechsel zwischen Offen-

land und Wäldern einen wesentlichen Beitrag leisten.  

Der westliche Bereich des Landschaftsschutzgebietes grenzt an das Natur-

schutzgebiet „Westruper Heide“ an, das von Erholungssuchenden intensiv 

beansprucht wird und mit dem Halterner Stausee vernetzt ist. Im mittleren und 

östlichen Bereich  des Gebietes findet nur noch extensive Erholung statt. Im 

südlichen Bereich in einer niederungstypischen Aue der Lippe nimmt der 

Grünlandanteil deutlich zu, der für den Arten- und Biotopschutz eine große 

Bedeutung hat. Im Niederungsbereich sind gute Fernsicht und feingliedrige 

Strukturen eine Voraussetzung für reizvolle Landschaftseindrücke. 

 

19. Halterner Lippetal und Dattelner Lippetal 

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Landschaftscharakter 

sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale sichern. 

Die Lippe ist das größte Fließgewässer in dieser Region, im Kernbereich als FFH- 

und Naturschutzgebiet „Lippeaue“ geschützt. Die angrenzenden Bereiche 

werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. In der niederungstypischen 

Aue ist ein hoher Grünlandanteil typisch, der durch seine vorhandenen klein-

räumigen Strukturen eine Grundlage für vielfältige Lebensräume gefährdeter 

Pflanzen- und Tiergesellschaften bildet. 

Das Vorhandensein von gefährdeten Biotopen mit angrenzenden Wäldern 

und Offenlandbereichen sowie der offene weit einsehbare Landschaftsraum 

sind charakteristisch für eine potenzielle Erholungseignung dieses Raumes. 
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20. Emmelkämper Brauck  

 

Der Bereich wird als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, um die vorhan-

denen positiven Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen 

Landschaftscharakter sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale zu 

erhalten. 

Westlich von Dorsten-Holsterhausen sind land- und forstwirtschaftliche Flächen 

typisch für die Landschaftsstruktur dieses Freiraumes. Im Norden überwiegt ein 

hoher Grünlandanteil auf Niedermoorböden, im Süden stocken große Wald-

bereiche mit angrenzenden Ackerflächen auf Resten der Lippe-

Niederterrasse. 

Zahlreiche landschaftliche Funktionen werden wahrgenommen. Dazu gehö-

ren insbesondere Grundwasserschutzfunktionen im Wasserschutzgebiet Hols-

terhausen, klimatische Ausgleichsfunktionen, Immissionsschutzfunktionen so-

wie Regenerations- und Refugialfunktionen für Flora und Fauna. 

In den Wäldern sind naturnahe Bestände mit hohem Altholzanteil und vielen 

Höhlenbäumen vorhanden. In den Offenlandbereichen gliedern Feldgehölze 

und kleinere Waldparzellen sowie Gehölzreihen, Gebüschgruppen, feuchte 

Grünlandstandorte, Brachen, Gräben und zahlreiche Saumbiotope die land-

schaftliche Situation, die für den Arten- und Biotopschutz eine außerordentli-

che Bedeutung haben. 

Dieser örtlich kleinräumige Wechsel der Landnutzung mit seinen zahlreichen 

linienhaften Gehölzelementen und den gut eingegrünten Hoflagen prägt ei-

ne Kulturlandschaft von besonderer Vielfalt und Schönheit. Die ortsnahe Lage 

zu Dorsten, die natürliche Ausstattung und die gute Erschließung mit Wegen 

begründen die Wertigkeit dieses Landschaftsschutzgebietes für die kurzzeitige 

Stadtranderholung. 

Der landschaftsbildliche und ökologische Wert wird durch die vorhandenen 

Trennwirkungen der A 31 und L 607 stark in Mitleidenschaft gezogen. 

 

21. Rütterberg/Östrich 

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Landschaftscharakter 

sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale sichern. 

Typische Strukturen für dieses Landschaftsschutzgebiet im äußersten Südwes-

ten sind ihre bäuerliche Kulturlandschaft, großflächige Waldgebiete auf Nie-

dermoorböden und Sand sowie Abgrabungen von Sand und Kies mit Sukzes-

sionsflächen und Aufforstungen. 

Für das Wasserschutzgebiet Holsterhausen erfüllt dieser Raum Funktionen für 

den Grundwasserschutz und die Grundwasseranreicherung. Gleichermaßen 

sind Klimaausgleich und Immissionsschutz sowie Pufferfunktionen für die Natur-

schutzgebiete „Rütterberg-Nord“ und „Postwegmoore“ wertbestimmend. 

Zahlreiche ökologisch bedeutsame Flächen und Biotope, teilweise künstlich 

entstanden, übernehmen ökologische Funktionen und einen hohen Wert für 

den Biotop- und Artenschutz. Dazu gehören natürliche Lebensräume wie 
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bruchwaldartige Erlenbestände, Wasserflächen und Tümpel, sumpfige Zonen 

und Quellen und insbesondere der tief eingeschnittene Bachabschnitt des 

Baumbaches mit seinen steil abfallenden, laubwaldbestockten Uferzonen 

und Steilufern aus sandigem Substrat. 

Durch die vielfältigen Strukturen, den häufigen Wechsel von Wald- und Feld-

fluren mit einem örtlich hohen Anteil an Gehölzen und gut strukturierten Grün-

landflächen erlangt der Landschaftsraum ein vielseitiges und reizvolles Land-

schaftsbild. Alte aufgegebene Abgrabungen gliedern sich gut in die Land-

schaft ein. 

Dieses Gebiet wird sowohl für die Naherholung als auch für die Wochenen-

derholung genutzt. Zahlreiche Campingplätze sind potenzielle Störfaktoren für 

den Naturhaushalt. Der Wert dieses Raumes für den Arten- und Biotopschutz 

wird außerdem durch die die Landschaft zerschneidenden Straßentrassen der 

A 31 und L 463 gemindert. 

 

22. Hardt/Schwickingsfeld/Lohmannskamp 

 

Der Bereich wird als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, um die vorhan-

denen positiven Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen 

Landschaftscharakter sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale zu 

erhalten. 

Im Südwesten der Stadt Dorsten sind landwirtschaftliche Nutzflächen auf Ge-

schiebelehmen und von Grundwasser beeinflussten Sanden vorhanden. Im 

Osten und Norden überwiegen Siedlungsstrukturen und dennoch hat das 

Landschaftsschutzgebiet wesentliche Ausgleichs- und Schutzfunktionen wie 

Grundwasserneubildung, Klimaausgleich und Schadstofffilterung zu erfüllen. 

Zu den ökologisch besonders wertvollen Biotopen gehören naturnahe Bau-

ernwälder, Alteichenbestände, standorttypische Bruchwaldreste, kleinflächi-

ge Feuchtwiesen- und Feuchtweidereste, Tümpel und periodisch über-

schwemmte Mulden. Diese werden durch großflächige Gründlandbereiche, 

den Dorstener Stadtwald sowie Feldgehölze, Hecken und Baumreihen er-

gänzt. Sie stellen einen reizvollen Landschaftseindruck dar und sind ein be-

sonderes Refugium für die gefährdete Flora und Fauna. 

So sind die abwechslungsreichen Nutzungsstrukturen von Grünland und Acker 

auf ebenem bis leicht bewegtem Gelände und die gute Ausstattung mit na-

turnahen Landschaftselementen und Gehölzgruppen und -reihen eine we-

sentliche Grundlage für die hohe Erlebnisqualität dieses Raumes. In Verbin-

dung mit einer guten Ausstattung mit Wegen und der Nähe zur Stadt Dorsten 

ist dieser Raum für die extensive, stadtnahe Erholungsnutzung bedeutsam. 

 

23. Schölzbach/Ulfkotter Heide  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Landschaftscharakter 

sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale sichern. 
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Dieser Freiraum südlich der Stadt Dorsten wird durch überwiegend landwirt-

schaftliche Nutzung auf sandigen bis lehmigen, meist grundwasserbeeinfluss-

ten Standortverhältnissen geprägt. Seine Äcker, Grünländereien und Waldbe-

stände dienen der Grundwasseranreicherung, Schadstofffilterung und Frisch-

luftproduktion und haben somit ausgleichende Wirkungen für die sich nördlich 

anschließenden Siedlungs- und Gewerbeflächen der Stadt Dorsten.  

Für die Pflanzen- und Tierwelt haben die Hecken, Baumreihen und Grünland-

flächen und Laubmischwaldkomplexe, von Gräben durchzogen, eine beson-

dere Bedeutung neben den intensiv genutzten Ackerflächen. Auch der 

Schölzbach weist noch eine naturnahe Aue mit Grünland und begleitenden 

Auengehölzen sowie Hochstaudenfluren auf. 

Aus diesem landschaftlichen Mosaik resultiert ein vielgestaltiges Landschafts-

bild mit einem hohen Erlebniswert. Das Gebiet eignet sich daher besonders 

zur extensiven Naherholung für die angrenzenden Ortslagen von Dorsten und 

Marl. 

 

24. Rapphoffs Mühlenbach/Erdbach/Barloer Busch 

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet dient dazu, die vorhandenen 

positiven Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Landschaft-

scharakter sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale zu sichern. 

Im Südosten von Dorsten sind land- und forstwirtschaftliche Nutzungen auf teils 

lehmigen, teils sandigen, von Grundwasser beeinflussten Böden charakteris-

tisch für das Landschaftsbild und die ökologische Ausstattung. Größere Wäl-

der südlich der Marler Straße erfüllen für die angrenzenden Siedlungs- und 

Gewerbeflächen von Dorsten wesentliche Trenn-, Ausgleichs- und Schutzfunk-

tionen und tragen zur Grundwasseranreicherung, zum Klimaausgleich und 

zum Immissionsschutz bei. 

Reste der Lippeaue nördlich der Marler Straße schließen sich an den nördli-

chen Bereich dieses Landschaftsschutzgebietes mit ihrer hohen Struktur- und 

Artenvielfalt an. Wälder und wertvolle Feuchtflächen im Barloer Busch und in 

der Marler Heide stellen große Teile der Gebietskulisse dar. Strukturreiche 

Bachabschnitte mit Ufergehölzen und Kopfbaumreihen, Altgehölzinseln, Feld-

gehölzstreifen und artenreiche Feuchtwiesen unterstreichen die hohe Bedeu-

tung dieses Gebietes für den Naturhaushalt und den Arten und Biotopschutz. 

Ein vielgestaltiges Landschaftsbild resultiert aus der örtlich guten Ausstattung 

mit naturnahen Landschaftselementen sowie dem Wechsel von Wald und 

Feld. Der Landschaftsraum ist durch Wegeverbindungen gut erschlossen, so 

dass der extensiven, stillen Erholungseignung und -nutzung dieses Raumes für 

die stadtnahe Freierabenderholung Rechnung getragen wird. Beeinträchti-

gungen dieser Potenziale gehen von der Schüttung der Halde Hürfeld, den 

großflächigen Gewerbeansiedlungen und der stark frequentierten L 608 aus. 
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25. Frentroper Mark  

 

Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet soll die vorhandenen positiven 

Schutzfunktionen für den Naturhaushalt, seinen eigenen Landschaftscharakter 

sowie die damit verbundenen Erholungspotenziale sichern. 

Im Nordwesten von Marl stocken großflächige Kiefernforste auf sandigen Bö-

den, die vom Grundwasser beeinflusst sind. Darüber hinaus haben sich zahl-

reiche Siedlungsstrukturen entwickelt, die die ökologischen Funktionen stark in 

Mitleidenschaft ziehen. Dort sind großflächige Industrieansiedlungen, Halden-

schüttbereiche, Siedlungs- und Gewerbeflächen sowie Freileitungs- und Ver-

kehrstrassen entstanden. Dennoch sind Ausgleichs-, Schutz- und Pufferfunktio-

nen für das innerstädtische Klima die wertbestimmenden Funktionen dieses 

Raumes. 

Die verbliebenen älteren Eichen- und Erlenbestände, Bestände der Hartholz-

aue des ehemaligen Uferverlaufes vom Weiherbach, die vorhandenen Klein-

gewässer, zahlreiche Gräben mit Röhrichten und Feuchtstaudenfluren, feuch-

te Grünlandflächen, lange Saumbereiche, Feldgehölze, Hecken, Baumreihen 

und Gebüschgruppen sind ökologisch bedeutsame Refugien und stellen den 

Wert des Landschaftsschutzgebietes als Rückzugsraum für die bedrängte Tier- 

und Pflanzenwelt dar. 

Wald und Feld, Acker und Grünland sind eng miteinander verzahnt, angerei-

chert mit Gehölzreihen und -gruppen. Im Norden bildet der Wesel-Datteln-

Kanal die nördliche Grenze des Schutzgebietes. Dem Erholungssuchenden 

bietet sich somit ein abwechslungsreiches Landschaftsbild, der die gute Aus-

stattung mit Rad- und Wanderwegen als Erholungspotenzial nutzen kann. 

 

26. Rennbach 

 

Das Landschaftsschutzgebiet wird ausgewiesen, um die bestehenden positi-

ven Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung 

zu sichern. 

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen prägen den Freiraum zwischen 

den Siedlungs- und Gewerbeflächen von Marl und Polsum, der wichtige Aus-

gleichsfunktionen neben den Aufgaben zur Grundwasseranreicherung, 

Schadstofffilterung und Frischluftentstehung erfüllt. Aber auch als bedeutende 

Rückzugsräume für die Flora und Fauna leisten Mischwälder, einzelne Eichen-

gehölze, Buchen-Hallenwälder, Feldgehölze, Heckenzüge, Baumreihen und 

Alleen sowie der Renn- und Deipenbach mit ihren bachbegleitenden Gehöl-

zen, Gründlandflächen und feuchten Brachen wesentliche Beiträge. Selten 

gewordene, intakte Lebensräume mit ihren spezifischen Lebensgemeinschaf-

ten sichern die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Die gute Ausstattung 

mit prägenden Strukturelementen und die enge Verzahnung von Wald- und 

Feldfluren, Acker und Grünlandflächen sind Ausdruck für eine vielfältige Kul-

turlandschaft. Darüber hinaus haben Bergsenkungen zu Veränderungen in 

der Landschaft geführt und besonders wertvolle Lebensräume entstehen las-

sen, die erhalten werden sollten. 
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Durch die gute Wegeerschließung ist auch dieser Landschaftsraum besonders 

für die Naherholung der angrenzenden Siedlungsbereiche von Marl und Pol-

sum bedeutend. 

 

27. Dattelner Haardvorland 

 

Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes soll die bestehenden positiven 

Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung si-

chern. 

Dieser überwiegend landwirtschaftliche genutzte Raum übernimmt wichtige 

Aufgaben der Grundwasseranreicherung, Schadstofffilterung und Frisch- und 

Kaltluftentstehung für den angrenzenden Siedlungs- und Gewerbeflächenbe-

reich des nördlichen Ruhrgebietes. Als Übergangsbereich zwischen der Erho-

lungszone der Haard und der Lippetalung kommen dem Landschaftsschutz-

gebiet wichtige Ausgleichs- und Rückzugsfunktionen zu, die dem Arten- und 

Biotopschutz förderlich sind. 

Naturnahe artenreiche Waldgebiete in den Randzonen der Haard sind die 

wesentlichen Refugien für den Artenschutz. Die Bachtäler und -auen, insbe-

sondere die anmoorige Talung des Klosterner Mühlenbaches mit seiner Umflut, 

sind mit ihren Grünlandbereichen, Nasswiesen, offenen Wasserflächen, Quell-

bereichen, naturnahen Bachläufen, Röhrichtbeständen, Sandbänken und 

hohen Terrassenkanten mit Steilufern ausgezeichnete Lebensräume für selte-

ne Lebensgemeinschaften wie zum Beispiel für Amphibien, Insekten und Sing-

vögel. Durch wertvolle Einzelstrukturen wie Obstweisen, Waldparzellen, Feld-

gehölzen, Baumreihen, Alleen, Bachläufen und Gräben wird dieser wertvolle 

Rückzugsraum für Flora und Fauna gestärkt. Durch seine örtlich reiche Ausstat-

tung mit naturnahen Landschaftselementen im Wechsel mit einem agrarisch 

genutzten Gebiet trägt das ebene bis flachwellige Relief zu einem gut struktu-

rierten harmonischen Landschaftsbild bei. 

Die Nähe zum Siedlungsraum und die dadurch bedingte gute Erschließung 

werten diesen Übergangsbereich für die Feierabend- und Wochenenderho-

lung auf. 

 

28. Losheide/Deinebach/Oberwieser Bach 

 

Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes ist erforderlich, um die beste-

henden positiven Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und 

die Erholung zu erhalten. 

Dieser Freiraum erstreckt sich vom Dortmund-Ems-Kanal im Westen bis nahe 

an den Schwarzbach heran und wird im Westen und Osten von Siedlungs- 

und Gewerbeflächen begrenzt. Ihm kommen daher wichtige Ausgleichs- und 

Schutzfunktionen zu, die vorrangige Rückzugsfunktionen für gefährdete Arten 

der Flora und Fauna haben, die zu erhalten und zu schützen sind. Darüber 

hinaus sind Grundwasseranreicherung und Schadstofffilterung von Natur aus 

gegeben. 
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Der landschaftliche Reiz besteht in vielen kleinen strukturierten Biotopen im 

Wechsel mit großen überwiegend naturnahen Waldbereichen, naturnahen 

Feldgehölzen, Wallhecken, Gehölzreihen, alten Kopfbäume für Höhlenbrüter, 

Ufergehölzen, Gebüschgruppen, Fettwiesen und -weiden, Feucht- und Nass-

wiesen, Tümpel und naturnahen Bachabschnitten. 

In diesem ebenen bis mäßig bewegten Gelände wechseln trockene und 

feuchte Standorte miteinander ab und beleben den kleinräumig bis weitläu-

fig gegliederten Landschaftsraum. Die gute Ausstattung mit naturnahen 

Landschaftselementen, Wegen und Freizeiteinrichtungen unterstreicht die 

hohe Bedeutung dieses Bereiches für die stadtnahe Erholung. In erster Linie ist 

aber den Belangen des Biotop- und Artenschutz Rechnung zu tragen. 

 

29. Waltroper Lippetal/Dortmunder Rieselfelder/Schwarzbach 

 

Die Ausweisung dieses Landschaftsschutzgebietes ist notwendig, um die be-

stehenden positiven Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild 

und die Erholung zu sichern. 

Dieses Landschaftsschutzgebiet grenzt unmittelbar an das FFH- und Vogel-

schutzgebiet „Lippeaue“ an und bildet eine Übergangszone zum Natur-

schutzgebiet mit wichtigen Pufferfunktionen.  

Das Gebiet an den Randzonen der Hochterrasse der Lippe und die niede-

rungstypischen Auenbereiche wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

Klima-, Grundwasser-, Arten- und Biotopschutzfunktionen sind die wertbe-

stimmenden Faktoren für den Schutzgrund dieses Raumes. Dazu gehören 

Kopfbäume, Hecken, kleine Wälder, Gehölze auf Terrassenkanten, Feucht- 

und Nasswiesen, großflächige Grünlandbereiche mit Parkcharakter und einer 

Vielfalt von Landschaftselementen. Aufgrund seiner besonders schützenswer-

ten Artenvielfalt sollte das nur in Randbereichen erschlossene Gebiet zum 

Schutz des Naturschutzgebietes „Lippeaue“ von intensiver Erholung frei gehal-

ten bleiben. 

Der angrenzende Freiraum am Ballungsraum des Ruhrgebietes wird durch po-

tenzielle Gewerbegebietsplanungen zukünftig stark reduziert. Dieser Raum hat 

mit seinen wertvollen Sekundärbiotopen wichtige Ausgleichsfunktionen zu er-

füllen, daneben sorgt dieses Gebiet für Frisch- und Kaltluftentstehung und fil-

tert Schadstoffe heraus. 

Wertbestimmend sind in den Randbereichen naturnahe Waldparzellen, Feld-

gehölze, Hecken, Kopfbäume, Ufergehölze, Grünlandzwickel, Feuchtflächen 

mit Verlandungszonen, Gewässer mit Auwaldgehölzen und ausgeprägten 

Terrassenkanten. Das teilweise noch erhaltene Grabensystem der ehemaligen 

Rieselfelder mit seinen kleinen Dämmen ergänzt die Lebens- und Rückzugs-

räume des Naturschutzgebietes „Lippeaue“ und des Waldgebietes Die Dei-

pe. 
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Die linearen Gehölzsstrukturen an den Obergräben verhindern Bodenabtrag 

durch Wind. Früher wurde dieses Gebiet als Verrieselungsfläche für Hausab-

wässer und intensiv als Acker- und Gartenbaufläche genutzt. Reste einer kul-

turhistorisch wertvollen Landschaft sind noch an den geometrisch angelegten 

Wegen, Gräben, Dämmen und kleinparzellierten Flächen mit ihren naturna-

hen Landschaftselementen zu erkennen. Diese sind jedoch durch die überört-

lich geplante industrielle Nutzung stark gefährdet. Aufgrund ihrer Lage und 

guten Ausstattung mit Wegen werden die Dortmunder Rieselfelder und ihre 

Randbereiche zur Kurzzeit- und Tageserholung von der Waltroper und Dattel-

ner Bevölkerung genutzt. 

 

30. Becklem 

 

Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes soll die bestehenden positiven 

Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung si-

chern. 

Dieser Freiraum hat Grundwasseranreicherungs- und Immissionsschutz-

funktionen und ist ein Frischluftentstehungsgebiet für die umliegenden Sied-

lungs- und Gewerbebereiche der Städte Datteln und Castrop-Rauxel.  

Auf guten bis sehr guten Böden ist die Naturausstattung dieses Raumes reich-

haltig, der überwiegend von Land- und Forstwirtschaft genutzt wird. Zu den 

wertvollen Rückzugsräumen für seltene Tier- und Pflanzenarten zählen alte 

Feldgehölze, Kopfbäume, Bachläufe, Gräben, Feuchtflächen, Tümpel, Fett-

wiesen und -weiden. Aufgrund seiner vielfältigen Landschaftsstrukturen und 

des damit verbundenen Landschaftsbildes und der guten Wegeerschließung 

ist das Gebiet für die Naherholung besonders wertvoll. 

 

31. Oberwiese/Leveringhausen/Herdicksbach 

 

Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes soll die bestehenden positiven 

Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung erhal-

ten. 

Dieser Freiraum befindet sich am nördlichen Rand des Ruhrgebietes und 

nimmt wesentliche Ausgleichs- und Schutzfunktionen wahr. Von allen Seiten 

sind Erweiterungen von Siedlungs- und Gewerbeflächen möglich, die den 

Wert des Landschaftsschutzgebietes nachhaltig beeinträchtigen können. Auf 

der Grundlage von land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und der hohen 

Vielfalt und Dichte schutzwürdiger Biotope hat sich ein bedeutender Rück-

zugsraum für die bedrängte Flora und Fauna entwickelt. Besonders seltene 

Lebensgemeinschaften mit vom Aussterben bedrohten Arten sowie Höhlen-

brütern, Insekten, Amphibien, Fledermäusen und Singvögeln belegen den be-

sonderen Wert dieses Bereiches. 
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Arten- und strukturreiche Wälder wechseln sich mit feuchten bis frischen Grün-

landflächen, die einen parkartigen Charakter vermitteln, ab. Brachflächen, 

Bruch- und Auwaldbiotope und die umliegenden Feldfluren mit landschaftli-

chen Strukturelementen sind eng miteinander verzahnt. Dieses Potenzial wird 

durch lokale Tümpel, ehemalige Bombentrichter, Gräben, Bachläufe, Nass-

wiesen sowie zahlreiche naturnahe Landschaftselemente ergänzt. Der ständi-

ge Wechsel feuchter und trockener Standorte auf ebenem bis leicht welli-

gem, grund- und stauwasserbeeinflusstem Gelände und der durch Bergsen-

kungen begünstigte hohe Anteil an offenen Wasserflächen begünstigen die 

Arten- und Strukturvielfalt. Diese beiden Kernzonen der Feuchtgebiete sind als 

Naturschutzgebiete „Leveringhäuser Teich“ und „Veiinghoff“ besonders ge-

schützt. 

Aufgrund des vielfältigem harmonischen Landschaftsbildes sowie der guten 

Erschließung und Lage wird dieser Raum zur stadtnahen Erholung genutzt, die 

in besonders schützenswerten Bereichen eine Besucherlenkung erfahren soll-

te. 

 

32. Brockenscheidt/Elmenhorst 

 

Das Landschaftsschutzgebiet wird ausgewiesen, um die bestehenden positi-

ven Funktionen für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung 

zu sichern. 

Land- und Forstwirtschaft sind typische Nutzungen dieses Freiraums, an den im 

Norden und Süden Siedlungs- und Gewerbeflächen Waltrops und Dortmund-

Brambauers angrenzen. Als unversiegelter Bereich übernimmt das Land-

schaftsschutzgebiet wichtige Ausgleichsfunktionen und dient der Grundwas-

seranreicherung, Schadstofffilterung und Frischluftentstehung. 

Geprägt wird dieses Gebiet von großen reich strukturierten Buchen-, Eichen- 

und Mischwaldbeständen, die von naturnahen Bachläufen durchzogen sind. 

Ausgeprägte Talkanten und Steilufer in Brockenscheidt, eingestreute Grün-

landstandorte, Feldgehölze, Baumreihen, Hecken, Gebüschgruppen sind 

landschaftstypische Strukturen neben dem Biotopkomplex Schloss Wilbringen, 

die insgesamt eine hohe Bedeutung des Landschaftsschutzgebietes als Rück-

zugsraum für die bedrängte Tier- und Pflanzenwelt belegen. 

Naturnahe Landschaftselemente in den weiträumigen Feldfluren auf einem 

flachwelligen Relief bilden eine gute Ausstattung für ein harmonisches Land-

schaftsbild. Seine natürliche Ausstattung und Ortsnähe machen diesen Frei-

raum zu einem wichtigen Areal für die Naherholung und die Feierabenderho-

lung. 

 

 


